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1.  Ein unmittelbar aus der Kfz-Haftpflichtversicherung auf Schadenersatz in Anspruch ge-

nommener Kfz-Haftpflichtversicherer ist in "analoger" Anwendung des § 109 Satz 1 SGB 
VII berechtigt, die Rechte des verletzten Versicherten im eigenen Namen geltend zu ma-
chen. 

 
2.  Eine Beschäftigung i.S. des § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII setzt kein Arbeitsverhältnis voraus, 

da der Begriff der Beschäftigung weiter ist als der Begriff des Arbeitsverhältnisses (hier: 
Mithilfe eines 14-jährigen Kindes bei der Gewinnung von Brennholz für die Familie). 

 
3.  Zur Abgrenzung forstwirtschaftlicher Tätigkeiten von Tätigkeiten für den Haushalt bei der 

Brennholzgewinnung (Holzernte/Holzaufbereitung). 
 
4.  Im Rahmen der Prüfung einer „Wie-Beschäftigung“ könnte eine langjährige, mehrstündi-

ge, regelmäßig jedes Wochenende anfallende Mitarbeit eines Kindes bei der Brennholz-
gewinnung über den Umfang dessen hinausgehen, was aufgrund verwandtschaftlicher 
Beziehungen üblicherweise erwartet und geleistet wird. Verrichtungen in diesem Umfang 
werden von einem Kind weder als Beistand und Unterstützung nach § 1618a BGB noch 
als Dienstleistung im Hauswesen der Eltern nach § 1619 BGB geschuldet. 

 
5.  Zur Frage der Zuständigkeitsabgrenzung bei Arbeiten zur Brennholzgewinnung zwischen 

den kommunalen UV-Trägern (Unternehmen „Haushalt“) und einer landwirtschaftlichen 
Berufsgenossenschaft (Unternehmen „Forstwirtschaft“).  

 
6.  Die Gewinnung von Brennholz im Wald zum späteren Verbrauch ist keine Tätigkeit "in 

einem Haushalt" i.S. des § 4 Abs. 4 SGB VII. 
 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 5a, Nr. 5b, Abs. 2 S. 1 SGB VII; § 4 Abs. 4 SGB VII; § 8 Abs. 1 SGB 
VII; § 109 SGB VII; § 7 Abs. 1 SGB IV; §§ 1618a, 1619 BGB 
 
Urteil des BSG vom 27.03.2012 – B 2 U 5/11 R –  
Aufhebung und Zurückverweisung des Urteils des Hessischen LSG vom 31.01.2011 – L 9 U 120/10 –,  
UVR 010/2011, S. 660 – 667 
 
Streitig war (im Rahmen eines Verfahrens nach § 109 SGB VII), ob der Beigeladene bei seinem 
Unfall (Verletzung der rechten Hand durch einen herunterschnellenden Holzspalter) unfallversi-
chert war. Der 14 Jahre alte Beigeladene hatte seinem Vater und seinem Onkel beim Brennholz-
lesen und –spalten im Wald geholfen. Der Holzspalter war an einen Traktor angeschlossen. Das 
Brennholz diente der Versorgung der Familien. Seit seinem 6. Lebensjahr verrichtete der bei sei-
nen Eltern wohnende Beigeladene diese Hilfe regelmäßig fast jedes Wochenende (vornehmlich 
samstags; Dauer jeweils ca. 6 Stunden). 
 
Zum – redaktionellen – Leitsatz 1: 
Zunächst hat der Senat die Feststellungsberechtigung der Klägerin, einer Kfz-
Haftpflichtversicherung, gemäß 109 SGB VII bejaht (Rn 16). Zwar sei ein Kfz-
Haftpflichtversicherer kein Rechtssubjekt, dessen Haftung nach §§ 104 bis 107 SGB VII be-
schränkt sein könne, wie dies § 109 Satz 1 SGB VII voraussetze. Es sei aber eine analoge An-
wendung geboten, da der Kfz-Haftpflichtversicherer wegen seiner gesamtschuldnerischen Haf-
tung dem (möglicherweise) haftungsprivilegierten Schädiger gleichzusetzen sei (Rn 17; ständige 
Rechtsprechung, im Urteil zitiert). 
 
Zum – red. – LS 2: 
Der Senat hat die Sache an das LSG zurückverwiesen. Mangels ausreichender tatsächlicher 
Feststellungen des LSG könne er nicht entscheiden, ob der Beigeladene zum Unfallzeitpunkt 
eine versicherte Tätigkeit verrichtet habe.  

http://dokcenter.dguv.de/livelink/livelink.exe/fetch/2000/1523218/1646124/1646212/10_2011_03.pdf?nodeid=1646215&vernum=-2
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Als mögliche Versicherungsschutztatbestände nennt das BSG: 
 
a) Beschäftigter, § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII (Rn 33) 
b) Landwirtschaftlicher Unternehmer oder mitarbeitender Familienangehöriger, § 2 Abs. 1 Nr. 5a, 
Nr.5b SGB VII (Rn 37) 
c) „Wie-Beschäftigter“, § 2 Abs. 2 S. 1 SGB VII (Rn 51). 
 
Zu a) Zwar habe das LSG bindend ein Arbeitsverhältnis des Beigeladenen zu Vater/Onkel ver-
neint. Da aber – wie § 7 Abs. 1 SGB IV zeige – der Begriff der Beschäftigung weiter sei als der 
des Arbeitsverhältnisses könne hier nicht „rechtslogisch fehlerfrei“ ausgeschlossen werden, 
„dass eine Beschäftigung außerhalb eines Arbeitsverhältnisses“ vorgelegen habe (etwa unent-
geltliche Beschäftigung, Rn 33).  
 
Zum – red. – LS 3: 
Ferner könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Beigeladene in einem forstwirtschaftli-
chen Unternehmen tätig geworden sei (Rn 41). Zwar sei die Brennholzaufbereitung (Zersägen, 
Zerkleinern, Spalten) für den privaten Gebrauch i.d.R. keine forstwirtschaftliche Tätigkeit. Wenn 
aber das Fällen von Bäumen (Holzernte) einen Teil der Arbeiten bilde, sei jedenfalls von einer 
forstwirtschaftlichen Tätigkeit auszugehen. Sollte der Beigeladene mit seinen Verwandten das 
Holz abgeerntet, zugesägt und gespalten haben, wäre dies eine einheitlich forstwirtschaftliche 
Tätigkeit (Rn 44). Dieser Vorgang könne „nicht in eine (versicherte) Holzernte und eine (nicht 
versicherte) Holzaufbereitung zerlegt werden“. Es bestünde dann Versicherungsschutz nach § 2 
Abs. 1 Nr. 5a oder 5b SGB VII. 
 
Zum – red. – LS 4: 
Schließlich sei auch ein Versicherungsschutz als „Wie-Beschäftigter“ denkbar (Rn 51). Es sei 
nämlich zweifelhaft, ob man vorliegend – wie das LSG – Versicherungsschutz wegen der „Son-
derbeziehung“, der engen Verwandtschaft zwischen den Beteiligten verneinen könne (Rn 55). 
Der Umfang der vom Beigeladenen geleisteten Arbeiten "könnte über den Umfang dessen hi-
nausgehen, was aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen üblicherweise erwartet und geleis-
tet“ werde.   
 
Auf jeden Fall könnten vorliegend nicht §§ 1618a, 1619 BGB herangezogen werden, um eine 
verwandtschaftliche Verpflichtung des Beigeladenen zu diesen Arbeiten zu begründen (Rn 58). 
Insofern hatte die Klägerin schon darauf hingewiesen (Rn 7), dass nach der zivilgerichtlichen 
Rechtsprechung die Pflicht von Kindern, "leichte Haushaltstätigkeiten" zu übernehmen, (nur) in 
einem Umfang von ca. einer Stunde täglich oder sieben Stunden wöchentlich bestehe. Der Senat 
vertritt die Auffassung, dass der Beigeladene zu den Verrichtungen im vorliegenden Umfang 
keinesfalls verpflichtet gewesen sei, und zwar „weder als Beistand und Unterstützung nach 
§ 1618a BGB (aktive Unterstützung zB im Alltag, bei Krankheit oder Not) noch als Dienstleistung 
im Hauswesen der Eltern nach § 1619 BGB (räumlich abgrenzbarer Bereich, in dem das Famili-
enleben stattfindet, insbesondere Haus und Garten)“. 
 
Zum – red. LS 5: 
Je nachdem, ob die Tätigkeit des Beigeladenen dem Unternehmen Haushalt oder einem forst-
wirtschaftlichen Unternehmen zuzurechnen sei, habe dies natürlich auch Auswirkungen auf die 
Zuständigkeit (Rn 35, 46, 59). Als UV-Träger im kommunalen Bereich sei die Beklagte zuständig, 
wenn die Verrichtungen für den Haushalt ausgeübt worden seien, eine landwirtschaftliche BG 
dagegen bei forstwirtschaftlicher Tätigkeit.  
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Zum – red. – LS 6:  
Bei der Prüfung des § 2 Abs. 2 SGB VII weist der Senat „beiläufig“ darauf hin, dass § 4 Abs. 4 
SGB VII diesem Tatbestand hier nicht entgegenstehen dürfte (Rn 53). Der Beigeladene habe 
zwar die Herstellung von Brennholz für den privaten Haushalt der Eltern unterstützt. Die Gewin-
nung von Brennholz „im Wald“ zum späteren Verbrauch sei aber keine Tätigkeit "in“ einem 
Haushalt i.S. des § 4 Abs. 4 SGB VII (Rn 54). 
 
Das Bundessozialgericht hat mit Urteil vom 27.03.2012 – B 2 U 5/11 R –  
wie folgt entschieden: 
 

Gründe 

I 

1 

Die Beteiligten streiten darüber, ob der Unfall des beigeladenen Verletzten vom 20.8.2004 
ein Arbeitsunfall war. 

2 

Der damals 14 Jahre alte Beigeladene arbeitete am 20.8.2004 im Wald bei B. (Nieder-
sachsen) zusammen mit seinem Vater, seinem Bruder und seinem Onkel an der Gewin-
nung von Brennholz mit. Seine Aufgabe war es ua Holzteile unter einen Holzspalter zu 
stellen, der von seinem Onkel bedient wurde. Der Holzspalter war an einen Traktor ange-
schlossen und wurde von dessen Maschine angetrieben. Halter des Traktors war ein Drit-
ter (D), die Klägerin ist dessen Kfz-Haftpflichtversicherung. Die vier Personen hatten am 
Vormittag mit der Arbeit begonnen. Gegen 17.20 Uhr geriet die rechte Hand des Beigela-
denen in den herunterschnellenden Holzspalter. Sie wurde so erheblich verletzt, dass 
mehrere Finger der rechten Hand teilweise amputiert wurden. Nach Abschluss der Be-
handlung blieben daneben Funktionsbeeinträchtigungen der Hand zurück. 

3 

Der Beigeladene half bei der Brennholzgewinnung regelmäßig an fast jedem Wochenende 
seit seinem 6. Lebensjahr. Zum Unfallzeitpunkt lebte er im Haushalt seiner Eltern. Das 
Holz diente "im Wesentlichen" zum Eigengebrauch in den Haushalten seiner Eltern sowie 
seines Onkels. Insgesamt wurden für einen Winter ca 40 Raummeter Holz zubereitet. Der 
Onkel des Beigeladenen erhielt davon 10 Raummeter, die anderen Beteiligten (Vater, 
Bruder und Beigeladener) je 10 Raummeter. Der Beigeladene hatte ein Taschengeld von 
20 Euro monatlich, gelegentlich erhielt er bei guter Arbeit 5 Euro extra. 

4 

Im Februar 2007 erhob der Beigeladene gegen den Halter des Traktors D, gegen seinen 
Onkel sowie gegen die Klägerin Klagen auf Schadenersatz wegen der erlittenen Verlet-
zungen beim Landgericht Hildesheim (LG). Das LG setzte den Rechtsstreit unter Berufung 
auf § 108 Abs 2 SGB VII bis zur Entscheidung der Sozialgerichtsbarkeit aus. 

5 

Die Beklagte lehnte gegenüber dem Verletzten die Feststellung von Rechten auf Leistun-
gen der GUV ab. Es habe sich nicht um einen Arbeitsunfall gehandelt (Bescheid vom 
9.11.2007). Nach erfolglosem Widerspruch der Klägerin (Widerspruchsbescheid vom 
13.5.2008) hat diese beim SG Wiesbaden geklagt. Das SG hat die Klagen mit Urteil vom 
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30.4.2010 abgewiesen. Die Tätigkeit des Beigeladenen zum Unfallzeitpunkt sei nicht ver-
sichert gewesen, da sie durch die familiäre Bindung im Rahmen eines engen verwandt-
schaftlichen Verhältnisses geprägt gewesen sei. 

6 

Das LSG hat die Berufung der Klägerin mit Urteil vom 31.1.2011 zurückgewiesen. Zwar 
sei die Klägerin in analoger Anwendung des § 109 SGB VII als haftender Kfz-
Haftpflichtversicherer für Schäden, die durch den Betrieb eines bei ihr versicherten Kraft-
fahrzeugs entstehen, klagebefugt (unter Hinweis auf BSG vom 1.7.1997 - 2 RU 26/96 - 
BSGE 80, 279). Die Berufung sei aber unbegründet, da der Beigeladene keinen Arbeitsun-
fall erlitten habe. Er sei weder als Arbeitnehmer noch als Wie-Beschäftigter tätig gewor-
den. Die geleistete Tätigkeit habe nicht außerhalb des Umfangs gelegen, der aufgrund 
familiärer Gemeinschaft zwischen dem Beigeladenen und seinem Vater zu erwarten sei 
(§ 1618a BGB). 

7 

Die Klägerin hat die vom LSG zugelassene Revision eingelegt. Sie rügt die Verletzung der 
§§ 8 Abs 1, 2 Abs 2 Satz 1 SGB VII. Der Beigeladene sei nicht im Rahmen einer ver-
wandtschaftlichen Gefälligkeit tätig geworden. Dagegen spreche der Umfang der Holzge-
winnung, durch den sowohl der Haushalt der Familie des Beigeladenen als auch der 
Haushalt der Familie des Onkels für den kompletten Winter mit Holz versorgt werden 
konnten. Durch die Tätigkeit hätten die beteiligten Personen einen erheblichen wirtschaftli-
chen Vorteil erlangt. Eine Pflicht von Kindern, leichte Haushaltstätigkeiten zu übernehmen, 
bestehe in einem Umfang von ca einer Stunde täglich oder sieben Stunden wöchentlich 
(unter Hinweis auf OLG Oldenburg NZVN 2010, 156; OLG Stuttgart VersR 1993, 536; 
OLG Hamburg VersR 1993, 1538). Die vom Beigeladenen geleistete Arbeit habe das übli-
che Maß an Mithilfe innerhalb der Familie bei Weitem überstiegen. Die Entscheidung des 
LSG berücksichtige nicht den Wandel der gesellschaftlichen Anschauung zum Umfang 
familiärer Unterstützungspflicht. Auch sei das Familienverhältnis nicht das alleinige Kriteri-
um, um eine Tätigkeit nach § 2 Abs 2 SGB VII zu beurteilen. 

8 

Die Klägerin beantragt, 

die Urteile des Hessischen Landessozialgerichts vom 31. Januar 2011 und des Sozialge-
richts Wiesbaden vom 30. April 2010 sowie die ablehnende Entscheidung im Bescheid 
des Beklagten vom 9. November 2007 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 13. 
Mai 2008 aufzuheben und festzustellen, dass das Ereignis vom 20. August 2004 ein Ar-
beitsunfall des Beigeladenen ist. 

9 

Die Beklagte beantragt, 

die Revision zurückzuweisen. 

10 

Sie hält das angefochtene Urteil des LSG für zutreffend. Der Umfang der vom Beigelade-
nen geleisteten Tätigkeiten sei nicht geeignet, das enge Verwandtschaftsverhältnis zu 
verneinen. 
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11 

Der Beigeladene hat keinen Antrag gestellt und sich nicht geäußert. 

II 

12 

Die Revision der Klägerin ist zulässig und im Sinne der Aufhebung des Urteils des Hessi-
schen LSG und der Zurückverweisung des Rechtsstreits an dieses zur erneuten Verhand-
lung und Entscheidung der Sache begründet (§ 170 Abs 2 Satz 2 SGG). Mangels ausrei-
chender tatsächlicher Feststellungen kann der Senat nicht entscheiden, ob der Beigelade-
ne eine versicherte Tätigkeit verrichtet hat, als er Holzteile unter den mechanischen Holz-
stapler stellte, wodurch er sich verletzte. 

13 

1. Die Klägerin darf als Kfz-Haftpflichtversicherer in analoger Anwendung des § 109 Satz 1 
SGB VII die Rechte des Beigeladenen gegen den beklagten Unfallversicherungsträger, die 
jener nicht selbst verfolgt hat, im eigenen Namen geltend machen (vgl hierzu BSG vom 
1.7.1997 - 2 RU 26/96 - BSGE 80, 279 = SozR 3-2200 § 639 Nr 1; zur rechtlichen Qualifi-
zierung der Befugnis aus § 109 SGB VII vgl BSG vom 29.11.2011 - B 2 U 27/10 R - und 
vom 31.1.2012 - B 2 U 12/11 R - jeweils zur Veröffentlichung in SozR 4 vorgesehen). 

14 

Nach § 109 Satz 1 SGB VII können Personen, deren Haftung nach den §§ 104 bis 107 
SGB VII beschränkt ist und gegen die Versicherte, ihre Angehörigen und Hinterbliebene 
Schadenersatzforderungen erheben, statt der Berechtigten die Feststellungen nach § 108 
SGB VII beantragen oder das entsprechende Verfahren nach dem Sozialgerichtsgesetz 
betreiben. 

15 

Der Beigeladene, der durch seine Verrichtung möglicherweise nach § 2 SGB VII versichert 
war, hat ua gegen die Klägerin als Kfz-Haftpflichtversicherer des Halters des Fahrzeugs, 
das den Holzspalter antrieb, durch den er verletzt wurde, vor dem LG Schadenersatzfor-
derungen erhoben. Das LG hat die Verfahren bis zur Entscheidung der Beklagten und der 
Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit nach § 108 Abs 2 SGB VII ausgesetzt. 

16 

Allerdings ist die Klägerin als eine Kfz-Haftpflichtversicherung betreibende Aktiengesell-
schaft kein Rechtssubjekt, dessen Haftung nach §§ 104 bis 107 SGB VII beschränkt sein 
kann, wie dies jedoch in § 109 Satz 1 SGB VII vorausgesetzt wird. Das BSG hat aber be-
reits entschieden, dass auch ein unmittelbar aus der Kfz-Haftpflichtversicherung auf Scha-
denersatz in Anspruch genommener Kfz-Haftpflichtversicherer in "analoger" Anwendung 
des § 109 Satz 1 SGB VII berechtigt ist, die Rechte des verletzten Versicherten im eige-
nen Namen geltend zu machen (BSG vom 1.7.1997 - 2 RU 26/96 - BSGE 80, 279 = SozR 
3-2200 § 639 Nr 1). 

17 

Dies wurde damit begründet, dass der Verletzte berechtigt sei, seine Schadenersatzan-
sprüche aus einem im Straßenverkehr erlittenen Unfall unmittelbar gegen den Kfz-
Haftpflichtversicherer geltend zu machen (Hinweis auf § 3 Nr 1 Pflichtversicherungs-
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Gesetz (PflVG) aF). Das Versicherungsunternehmen und der möglicherweise ersatzpflich-
tige Schädiger (zugleich Versicherungsnehmer) hafteten als Gesamtschuldner (Hinweis 
auf § 3 Nr 2 PflVG aF). Der Kfz-Haftpflichtversicherer sei aufgrund der gesamtschuldneri-
schen Haftung in gleicher Weise wie der (möglicherweise) haftungsprivilegierte Schädiger 
berechtigt, gegen die Schadenersatzforderung die Haftungsfreistellung aus §§ 104 bis 107 
SGB VII einzuwenden (BSG vom 1.7.1997 - 2 RU 26/96 - BSGE 80, 279 = SozR 3-2200 
§ 639 Nr 1). 

18 

Das BSG hat auch entschieden (BSG vom 13.8.2002 - B 2 U 33/01 R - veröffentlicht in 
Juris), dass eine Privat-Haftpflichtversicherung - anders als eine auf gesetzlicher Versiche-
rungspflicht beruhende und dem Geschädigten direkt haftende Kfz-Haftpflichtversicherung 
- nicht berechtigt ist, die einer Person, deren Haftung nach den §§ 104 bis 107 SGB VII 
beschränkt ist, nach § 109 Satz 1 SGB VII zustehenden Befugnisse auszuüben. Anders 
als gegenüber einem Kfz-Haftpflichtversicherer entstehe zwischen dem Geschädigten und 
der Privat-Haftpflichtversicherung des Schädigers im Schadensfall kein gesetzliches 
Rechtsverhältnis, aus dem die Privat-Haftpflichtversicherung gegenüber dem Geschädig-
ten hafte (BSG aaO, RdNr 19). 

19 

An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten. 

§ 109 Satz 1 SGB VII verschafft zwar nach seinem Wortlaut nur den Personen, deren Haf-
tung (möglicherweise) nach den §§ 104 bis 107 SGB VII beschränkt ist, die Befugnis, an-
statt des Versicherten dessen Rechte im eigenen Namen geltend zu machen, wenn sie 
auf Schadenersatz in Anspruch genommen werden (Verfahrens- und Prozessstandschaft; 
dazu BSG vom 29.11.2011 - B 2 U 27/10 R - und vom 31.1.2012 - B 2 U 12/11 R - jeweils 
zur Veröffentlichung in SozR vorgesehen). Allerdings sind Kfz-Haftpflichtversicherungen, 
die den Schädiger im Rahmen der gesetzlichen Pflichtversicherung gegen Schadenersatz-
forderungen des Verletzten absichern, nach dem Wortlaut der Vorschrift nicht unmittelbar 
Begünstigte des § 109 SGB VII. 

20 

Die Regelung ist aber auf Kfz-Haftpflichtversicherungen analog anzuwenden. Eine im We-
ge der Analogie zu schließende Gesetzeslücke wird allgemein als "planwidrige Unvoll-
ständigkeit" des Gesetzes definiert. Ob eine solche vorliegt, ist nach dem Konzept des 
Gesetzes selbst vor allem im Wege der systematischen, historischen und der daraus ge-
wonnenen teleologischen Auslegung zu beurteilen (vgl BSG vom 27.5.2008 - B 2 U 11/07 
R - BSGE 100, 243 = SozR 4-2700 § 150 Nr 3, RdNr 25 mwN). 

21 

Aus der Entstehungsgeschichte der Norm (BT-Drucks 13/2204, S 101 zu § 109) ergibt 
sich, dass den nach §§ 104 bis 107 SGB VII haftungsbeschränkten Personen, gegen die 
Ersatzansprüche geltend gemacht werden, die "Antragsrechte" entsprechend dem zuvor 
geltenden Recht (§ 639 RVO) zustehen sollen. Das so formulierte Regelungsziel impliziert 
nicht, dass der Gesetzgeber den Kfz-Haftpflichtversicherern die Befugnisse nach dieser 
Regelung einräumen wollte, lässt aber auch nicht erkennen, dass er sie bewusst aus-
schließen wollte. Die Vorschrift verhält sich zu den Befugnissen der Kfz-
Haftpflichtversicherer nicht, obwohl diese bei einem durch Kraftfahrzeuge verursachten 



UV-Recht-Aktuell 013/2012 - 843 - 

vom 25.07.2012  
 

- Rechtsprechung - DOK 
121.21:311.01:311.05:312:516.3:

519.1:754.15 

 
Unfall dem Verletzten gegenüber kraft Gesetzes unmittelbar und in gleichem Umfang haf-
ten wie die Personen, deren Haftung nach §§ 104 bis 107 SGB VII beschränkt sein kann. 
Der Gesetzgeber hat die Situation, dass die Kfz-Haftpflichtversicherer früher nach § 3 Nr 1 
und 2 PflVG aF, heute gemäß §§ 115, 117 VVG, rechtlich unmittelbar und neben einem 
Schädiger haften und im Innenverhältnis die wirtschaftlichen Folgen der Haftung uU sogar 
allein tragen, nicht bedacht. Die Regelung ist deshalb lückenhaft. 

22 

Dagegen, dass diese Lücke des Gesetzes "planwidrig" ist, spricht zwar, dass das Konzept 
für den Anwendungsbereich des § 109 SGB VII nicht offen zu Tage liegt. Sicher sind von 
der Regelung Personen begünstigt, die sich auf §§ 104 f SGB VII berufen können. Ande-
rerseits muss noch geklärt werden (BSG vom 31.1.2012 - B 2 U 12/11 R - Juris RdNr 34 - 
zur Veröffentlichung in SozR 4 vorgesehen), ob nicht auch die von einem Unfallversiche-
rungsträger nach §§ 110 f SGB VII auf Aufwendungsersatz in Anspruch genommenen 
Personen, die gemäß § 112 SGB VII berechtigt sind, eine unanfechtbare Entscheidung 
des Trägers oder der Gerichte nach § 108 SGB VII herbeizuführen, auch berechtigt sein 
müssen, die Befugnisse nach § 109 Satz 1 SGB VII auszuüben. 

23 

Die Vorschrift befugt die (möglicherweise) haftungsprivilegierten Personen, an Stelle des 
Berechtigten dessen (möglicherweise bestehenden) Rechte im eigenen Namen im Verwal-
tungs- und Klageverfahren wegen der in § 108 Abs 1 SGB VII bezeichneten Regelungs-
gegenstände geltend zu machen. Dadurch sollen diese unfallversicherungsrechtlichen 
Vorfragen für einen zivilrechtlichen Rechtsstreit um Schadenersatz vor den Arbeits- oder 
Zivilgerichten, für den sie vorgreiflich sind, durch die sachnähere Verwaltung oder Ge-
richtsbarkeit unanfechtbar geklärt werden. 

24 

Eine solche vorgreifliche Klärung entspricht auch den Interessen des Geschädigten und 
des ihm (möglicherweise) unmittelbar kraft Gesetzes haftenden Kfz-Haftpflichtver-
sicherers. Sie trägt ferner dem rechtlichen Regelungszweck der §§ 115, 117 VVG (früher 
§ 3 PflVG aF) Rechnung, die durch den Direktanspruch dem Schutz von Unfallopfern die-
nen, die den Risiken des Kraftfahrzeugverkehrs ausgesetzt sind (vgl BGH vom 1.7.2008 - 
VI ZR 188/07 - Juris RdNr 11), indem er ihnen einen in aller Regel zahlungsfähigen 
Schuldner verschafft. 

25 

2. Die Klägerin kann von dem beklagten Unfallversicherungsträger nach §§ 102, 109 Satz 
1 SGB VII die Feststellung eines Versicherungsfalles - hier eines Arbeitsunfalles des Bei-
geladenen - beanspruchen, wenn ein solcher eingetreten (näher BSG vom 5.7.2011 - B 2 
U 17/10 R - BSGE 108, 274 = SozR 4-2700 § 11 Nr 1 RdNr 15 f) und die Beklagte der für 
die Feststellung des Versicherungsfalls (verbands-)zuständige Träger ist. 

26 

Nach § 8 Abs 1 Satz 1 SGB VII sind Arbeitsunfälle Unfälle von Versicherten infolge einer 
den Versicherungsschutz (ua nach §§ 2, 3 oder 6 SGB VII) begründenden Tätigkeit (versi-
cherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich begrenzte, von außen auf den Körper einwirkende 
Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führen (Abs 1 Satz 2 aaO). 
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27 

Nach den Feststellungen des LSG hat der Beigeladene zwar einen "Unfall" iS von § 8 Abs 
1 Satz 2 SGB VII erlitten, als er mit seiner Hand unter den Holzspalter geriet (Unfallereig-
nis) und dadurch an ihr verletzt wurde (Gesundheitserstschaden). 

28 

Noch nicht entscheidungsreif ist aber, ob dieser Unfall ein "Arbeitsunfall" iS von § 8 Abs 1 
Satz 1 SGB VII war. 

29 

Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Beigeladene vor dem Unfallereignis ("zur Zeit des 
Unfalls") durch das Einlegen des Holzes unter den Holzspalter (Verrichtung) den Tatbe-
stand einer versicherten Tätigkeit erfüllt hätte. 

30 

Gegebenenfalls wäre allerdings rechtlich nicht fraglich, ob diese Verrichtung einer versi-
cherten Tätigkeit zuzurechnen ist, die auch rechtlich wesentliche Ursache von Unfallereig-
nis und Gesundheitserstschaden war (zu diesen Voraussetzungen siehe schon BSG vom 
29.11.2011 - B 2 U 10/11 R - zur Veröffentlichung in SozR 4 vorgesehen; BSG vom 
18.1.2011 - B 2 U 9/10 R - BSGE 107, 197 = SozR 4-2700 § 2 Nr 17, RdNr 10; BSG vom 
18.11.2008 - B 2 U 27/07 R - SozR 4-2700 § 8 Nr 30, RdNr 10 mwN). 

31 

a) Der Senat kann schon nicht entscheiden, ob der Beigeladene zum Zeitpunkt des Unfall-
ereignisses vom 20.8.2004 eine versicherte Tätigkeit verrichtet hat. 

32 

Er hat in der genannten Weise Holz gespaltet. Diese Verrichtung könnte den Tatbestand 
des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII erfüllt haben, so dass er dabei kraft Gesetzes unfallversichert 
gewesen wäre. Dann müsste er durch sie eine Beschäftigung ausgeübt haben. Das wäre 
der Fall gewesen, wenn er durch seine Beteiligung am Holzspalten (gemäß § 123 Abs 1 
SGB VII ein Unternehmen) in funktionaler Eingliederung in ein anderes Unternehmen (vgl 
§ 7 Abs 1 SGB IV) so in diesem mitgewirkt hätte, dass der Erfolg seiner Verrichtung unmit-
telbar jenem anderen Unternehmen und damit dessen Unternehmer zum Vor- oder Nach-
teil gereicht hätte (§ 136 Abs 3 Nr 1 SGB VII). 

33 

Insoweit hat das LSG zwar bindend festgestellt, dass der Beigeladene zum Zeitpunkt des 
Unfalls nicht in einem Arbeitsverhältnis zu seinem Vater oder Onkel gestanden hat. Da der 
Begriff der Beschäftigung aber weiter ist als der Begriff des Arbeitsverhältnisses (vgl nur 
§ 7 Abs 1 Satz 1 SGB IV), kann der Senat aus der Feststellung des Nichtbestehens eines 
Arbeitsverhältnisses nicht rechtslogisch fehlerfrei den Schluss ziehen, dass eine Beschäf-
tigung außerhalb eines Arbeitsverhältnisses nicht vorgelegen hat. Das LSG hat zum Vor-
liegen der Ausübung einer (uU unentgeltlichen) Beschäftigung iS von § 2 Abs 1 Nr 1 SGB 
VII keine Feststellungen getroffen. Zudem ist offen, in wessen Unternehmen (uU eine Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts zwischen Vater und Onkel oder auch Bruder) der Beigela-
dene eingegliedert gearbeitet hat und wessen Weisungen er ggf unterlag oder ob er selbst 
Mitunternehmer war und deshalb keine Beschäftigung ausgeübt hat. 
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34 

Das Urteil des LSG ist schon deshalb aufzuheben und zur Klärung der Frage, ob zum Un-
fallzeitpunkt durch die Verrichtung des Holzspaltens der Versicherungstatbestand der Be-
schäftigung erfüllt war, zurückzuverweisen. 

35 

Falls sich ergibt, dass der Beigeladene als Beschäftigter tätig geworden ist, wird das LSG 
auch zu prüfen haben, ob die Beklagte der für die Feststellung des Versicherungsfalls 
nach §§ 121 f SGB VII zuständige Träger der Unfallversicherung ist. Die Beklagte ist als 
Unfallversicherungsträger im kommunalen Bereich zuständig, falls der Beigeladene eine 
Beschäftigung für einen Haushalt ausgeübt haben sollte (§§ 129 Abs 1 Nr 2, 133 SGB 
VII). Falls er aber in einem forstwirtschaftlichen Unternehmen beschäftigt gewesen sein 
sollte, wäre die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft der zuständige Träger (§§ 123 
Abs 1 Nr 1 oder 3, 133 SGB VII). 

36 

Das LSG wird deshalb zu erwägen haben, ob die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft zu dem durch Zurückverweisung wieder eröffneten Berufungsverfahren beizuladen 
ist (§ 75 Abs 2 Alt 2, Abs 5 SGG). Denn die Zurückverweisung kann ua auch dazu erfol-
gen, Verfahrenshindernisse, die einer Entscheidung über den erhobenen Anspruch entge-
genstehen, zu beseitigen (zur Zurückverweisung bei fehlender Passivlegitimation des be-
klagten Trägers: BSG vom 5.9.2006 - B 2 U 8/05 R - BSGE 97, 47 = SozR 4-2700 § 34 Nr 
1, RdNr 9 bis 11; auch BSG vom 28.10.2008 - B 8 SO 22/07 R - BSGE 102, 1 f = SozR 4-
1500 § 75 Nr 9, RdNr 29 hat zurückverwiesen, um Grund und Höhe des Anspruchs, aber 
auch die Frage des "richtigen Beklagten" zu klären). 

37 

b) Das Holzspalten des Beigeladenen könnte, was mangels Tatsachenfeststellungen 
ebenfalls nicht entschieden werden kann, stattdessen Ausübung einer versicherten Tätig-
keit als landwirtschaftlicher (Mit-)Unternehmer (§ 2 Abs 1 Nr 5 Buchst a SGB VII) oder als 
in einem landwirtschaftlichen Unternehmen mitarbeitender Familienangehöriger (§ 2 Abs 1 
Nr 5 Buchst b SGB VII) gewesen sein. 

38 

Nach § 2 Abs 1 Nr 5 Buchst a SGB VII sind kraft Gesetzes Personen unfallversichert, die 
Unternehmer eines landwirtschaftlichen Unternehmens sind und ihre im Unternehmen 
mitarbeitenden Ehegatten oder Lebenspartner. Nach Buchst b aaO sind Personen versi-
chert, die im landwirtschaftlichen Unternehmen nicht nur vorübergehend mitarbeitende 
Familienangehörige (vgl § 2 Abs 4 SGB VII) sind. 

39 

Landwirtschaftliche Unternehmen sind insbesondere auch solche der Forstwirtschaft 
(§ 123 Abs 1 Nr 1 Alt 2 SGB VII). Ein forstwirtschaftliches Unternehmen wird geführt, wenn 
die Tätigkeit zu einer planmäßigen forstwirtschaftlichen Nutzung gehört (§ 123 Abs 1 Nr 1 
SGB VII; zur Tätigkeit für einen Haushalt, der dem landwirtschaftlichen Unternehmen we-
sentlich dient, § 124 Nr 1 SGB VII, unter c)). Solche Unternehmen betreiben planmäßig 
den Anbau und Abschlag von Holz. 
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40 

Eine Tätigkeit für ein forstwirtschaftliches Unternehmen läge wohl vor, wenn die handeln-
den Personen das gewonnene Brennholz teilweise verkauft hätten. Insoweit hat das LSG 
aber nur festgestellt, dass das Brennholz "im Wesentlichen" zum privaten Verbrauch ge-
wonnen wurde. In welchem Ausmaß und mit welchem wirtschaftlichen Wert ein Verkauf 
stattfand, ist damit nicht festgestellt. 

41 

Dennoch lässt sich nicht ausschließen, dass der Beigeladene in einem forstwirtschaftli-
chen Unternehmen tätig geworden ist. Zwar wird angenommen, dass die Brennholzaufbe-
reitung, also bloße Tätigkeiten wie das Zersägen, Zerkleinern und Spalten von Brennholz 
für den privaten Gebrauch, keine Tätigkeit für ein forstwirtschaftliches Unternehmen ist 
und deshalb bei der Brennholzgewinnung kein Versicherungsschutz nach § 2 Abs 1 Nr 5 
Buchst a oder Nr 5 Buchst b SGB VII besteht (BSG vom 31.1.1989 - 2 BU 131/88 - HV-
INFO 1989, 885; BSG vom 12.6.1989 - 2 RU 13/88 - HV-INFO 1989, 1923; so auch Rund-
schreiben UV 10/81 des Bundesverbands der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaf-
ten vom 23.11.1981 - VII 1 a; Rundschreiben Nr 5/96 des Bundesverbands der Landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften vom 12.1.1996 - VII 1 a; Langheineken, Die Sozial-
versicherung 1983, 194, 195; maßgebend ist allerdings nicht die räumliche Abgrenzung 
vgl BSG vom 12.6.1989 - 2 RU 13/88). 

42 

Nach dieser Auffassung wird keine forstwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt, wenn das Holz 
nicht im Wald geschlagen, sondern nur auf einem Waldweg für den Eigenverbrauch zer-
kleinert, verarbeitet oder gespalten wird. Es ist hier (noch) nicht zu entscheiden, ob dieser 
Rechtsansicht zu folgen ist. 

43 

Jedenfalls dann aber, wenn das Fällen der Bäume (Ernte des Holzes) einen Teil der Arbei-
ten bildet, liegt eine forstwirtschaftliche Tätigkeit vor. Wird eine solche ausgeübt, kann 
auch das Zerkleinern des Holzes mit der forstwirtschaftlichen Tätigkeit in einem inneren 
Zusammenhang stehen. Die der Holzernte folgenden Verrichtungen sind ebenfalls versi-
cherte Tätigkeiten, die bei der Ausübung der forstwirtschaftlichen Unternehmung anfallen. 
Dies gilt sogar dann, wenn das geerntete Holz zum Hof oder Haushalt des forstwirtschaft-
lichen Unternehmers gebracht und dort zu Brennholz für den privaten Haushalt verarbeitet 
wird (BSG vom 31.1.1989 - 2 BU 131/88 - HV-INFO 1989, 885; BSG vom 12.6.1989 - 2 
RU 13/88 - HV-INFO 1989, 1923). 

44 

Nach diesen Maßstäben hätte der Beigeladene durch das Holzspalten eine forstwirtschaft-
liche Tätigkeit verrichtet, wenn er zusammen mit seinen Verwandten das Holz (falls es 
ihnen noch nicht gehörte, auf dem Stamm erworben) abgeerntet, zugesägt und gespalten 
hätte. Wäre die Holzgewinnung auf diese Weise erfolgt, könnte die Tätigkeit nicht in eine 
(versicherte) Holzernte und eine (nicht versicherte) Holzaufarbeitung zerlegt werden, son-
dern wäre einheitlich als forstwirtschaftliche Tätigkeit anzusehen. 
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45 

Dazu, wie die Verhältnisse im Falle des Beigeladenen waren, fehlt es an Feststellungen 
des LSG. Daher kann nicht entschieden werden, ob der Beigeladene bei einer Tätigkeit 
als forstwirtschaftlicher Unternehmer oder als mitarbeitender Familienangehöriger in ei-
nem forstwirtschaftlichen Unternehmen des Vaters oder Onkels verunglückt ist. 

46 

Auch bei Prüfung dieses Versicherungstatbestands wird zu bedenken sein, dass die Be-
klagte als Unfallversicherungsträger im kommunalen Bereich für einen solchen Versiche-
rungsfall nicht verbandszuständig wäre. Für Versicherungsfälle, die in land- oder forstwirt-
schaftlichen Unternehmen eintreten, ist die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft der 
zuständige Träger (§§ 123 Abs 1 Nr 1 oder 3, 133 SGB VII). Die landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaft könnte zu dem wieder eröffneten Berufungsverfahren beizuladen sein 
(siehe oben 2. a). 

47 

c) Der Beigeladene ist nach den Feststellungen des LSG allerdings nicht deshalb versi-
chert, weil er für den "Haushalt eines landwirtschaftlichen Unternehmens" tätig geworden 
wäre (§ 8 Abs 1, § 2 Abs 1 Nr 5 Buchst b, § 123 Abs 1, § 124 Nr 1 SGB VII). 

48 

Nach § 124 Nr 1 SGB VII gilt der Haushalt als Teil eines landwirtschaftlichen Unterneh-
mens, wenn er dem Unternehmen wesentlich dient. Trotz der Verwendung des Begriffs 
"Haushalt" im Wortlaut des § 124 Nr 1 SGB VII wird in Rechtsprechung und Literatur oft 
auf den früheren Begriff "Haushaltung" (vgl § 657 Abs 1 Nr 3 RVO aF, § 777 Nr 1 RVO aF, 
vgl auch § 4 Abs 4 SGB VII, dazu Bayerisches LSG vom 17.11.1999 - L 2 U 26/98; Diel in 
Hauck/Noftz, SGB VII, K § 124 RdNr 5) zurückgegriffen. Die Zugehörigkeit des Haushalts 
zu einem landwirtschaftlichen Unternehmen setzt nach § 124 Nr 1 SGB VII voraus, dass 
der Haushalt dem Unternehmen nützlich und die Land- oder Forstwirtschaft nicht derart 
klein ist, dass ihr der Haushalt an Bedeutung gleichsteht oder gar überlegen ist. Ein Haus-
halt ist kein Bestandteil eines landwirtschaftlichen Unternehmens, wenn er sich trotz eines 
örtlichen Zusammenhangs nicht wesentlich von anderen Haushalten unterscheidet (Baye-
risches LSG vom 30.7.1997 - L 2 U 150/95 - Leitsatz 1). So ist es hier. 

49 

Die Verarbeitung zu Brennholz ist keine Tätigkeit, die wesentlich dem Haushalt eines Un-
ternehmens der Forstwirtschaft dienen kann. Bei den Betriebsverhältnissen eines Selbst-
werbers, der lediglich in der Freizeit möglicherweise Holz erntet und dieses zu Brennholz 
für den privaten Gebrauch weiter verarbeitet, hat ein Haushalt nicht die Bedeutung, dass 
er dem forstwirtschaftlichen Unternehmen dient (LSG für das Saarland vom 17.5.2006 – 
L 2 U 38/05). Vielmehr liegt der Fall so, dass die Tätigkeit der Holzgewinnung dem Haus-
halt dient. 

50 

Die Tätigkeit des Beigeladenen war daher nicht als solche für den Haushalt eines forst-
wirtschaftlichen Unternehmens versichert. 
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51 

3. Der Senat kann nach dem oben zu 2. Gesagten auch nicht entscheiden, ob der Beige-
ladene beim Holzspalten "wie ein Beschäftigter" iS des § 2 Abs 2 Satz 1 SGB VII tätig und 
deshalb versichert war. 

52 

Es steht schon nicht fest, ob der Beigeladene nach dem vorrangigen (§ 135 Abs 1 Nr 7 
SGB VII) Versicherungstatbestand des § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII versichert war oder nicht 
(vgl oben II 2. a). Nur wenn dies nach den noch zu treffenden Feststellungen des LSG zu 
verneinen ist und auch eine Versicherung kraft Gesetzes nach § 2 Abs 1 Nr 5 SGB VII 
nicht bestand, ist zu prüfen, ob er bei der zum Unfall führenden Tätigkeit gemäß § 2 Abs 2 
Satz 1 SGB VII als "Wie-Beschäftigter" versichert war. 

53 

Für eine mögliche Prüfung dieses Versicherungstatbestands weist der Senat das LSG bei-
läufig auf Folgendes hin: Der Beigeladene dürfte nach den (bisherigen) Feststellungen 
nicht nach § 4 Abs 4 SGB VII versicherungsfrei sein (a). Fraglich erscheint auch, ob er im 
Rahmen einer Gefälligkeit unter Verwandten handelte (b). Auch hier stellt sich die Frage, 
welcher Träger ggf für den Unfall verbandszuständig ist (c). 

54 

a) Gemäß § 4 Abs 4 SGB VII ist von der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 2 Satz 1 SGB 
VII kraft Gesetzes frei, dh aus dem Kreis der Versicherten nach dem SGB VII ausgenom-
men (vgl Ziegler in LPK-SGB VII, § 4 RdNr 1), wer in einem Haushalt als Verwandter oder 
Verschwägerter unentgeltlich tätig ist, es sei denn, er ist in einem der in § 124 Nr 1 SGB 
VII genannten Haushalte tätig. Der Beigeladene war nicht in einem Haushalt tätig. Er un-
terstützte zwar die Herstellung von Brennholz, das für den privaten Haushalt der Eltern, in 
dem er lebte, und für den Haushalt des mitarbeitenden Onkels bestimmt war. Die Gewin-
nung von Brennholz im Wald zum späteren Verbrauch ist keine Tätigkeit "in einem Haus-
halt" iS des § 4 Abs 4 SGB VII. In einem Haushalt ist tätig, wer die Mahlzeiten beschafft 
und zubereitet, die Kleidung pflegt, die Betreuung und Pflege der zur häuslichen Gemein-
schaft gehörenden Personen übernimmt sowie die Wohnräume in Stand hält (Riebel in 
Hauck/Noftz, SGB VII, K § 4 RdNr 54). Die Aufarbeitung von Brennholz im Wald dient 
zwar dem späteren Verbrauch des Holzes im Haushalt, sie ist aber keine solche "in" ei-
nem Haushalt. Sie ist auch nicht mit den Tätigkeiten vergleichbar, die - wie die Genannten 
- typischerweise im Haushalt anfallen und die innerhalb des Hauses erledigt werden. 

55 

b) Zweifelhaft erscheint, ob die Versicherung gemäß § 2 Abs 2 Satz 1 SGB VII ausge-
schlossen ist, weil er nicht wie ein Beschäftigter, sondern im Rahmen der verwandtschaft-
lichen Beziehungen zu seinem Vater und seinem Onkel tätig geworden ist. 

56 

Nach § 2 Abs 2 Satz 1 iVm Abs 1 Nr 1 SGB VII ist jede Verrichtung versichert, die einer 
Ausübung einer Beschäftigung vergleichbar ist (BSG vom 15.6.2010 - B 2 U 12/09 R - 
SozR 4-2700 § 2 Nr 15, RdNr 22). § 2 Abs 2 Satz 1 SGB VII erfasst tatbestandlich Tätig-
keiten, die ihrer Art nach zwar nicht sämtliche Merkmale der Ausübung einer Beschäfti-
gung iS von § 2 Abs 1 Nr 1 SGB VII aufweisen, in ihrer Grundstruktur aber einer solchen 
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ähneln. Es muss ebenfalls eine ernstliche, einem fremden Unternehmen dienende, dem 
wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Unternehmers entsprechende Tätigkeit von wirt-
schaftlichem Wert verrichtet werden, die ihrer Art nach sonst von Personen verrichtet wer-
den könnte und regelmäßig verrichtet wird, die in einem fremden Unternehmen dafür ein-
gestellt sind (vgl BSG vom 31.5.2005 - B 2 U 35/04 R - SozR 4-2700 § 2 Nr 5; BSG vom 
5.7.2005 - B 2 U 22/04 R - SozR 4-2700 § 2 Nr 6; BSG vom 13.9.2005 - B 2 U 6/05 R - 
SozR 4-2700 § 2 Nr 7 RdNr 14 mwN). 

57 

Eine der Ausübung einer Beschäftigung ähnliche Tätigkeit kann uU zu verneinen sein, 
wenn die Verrichtung wegen und im Rahmen einer Sonderbeziehung zum Unternehmer 
erfolgt. Eine "Sonderbeziehung" liegt vor bei Verwandtschaft oder bei einer Gefälligkeit für 
Bekannte bzw Freunde. Jedoch sind auch dann, wenn eine solche "Sonderbeziehung" 
besteht, alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Dabei kann sich ergeben, dass die 
konkrete Verrichtung außerhalb dessen liegt, was für enge Verwandte, Freunde oder Be-
kannte getan wird, oder nicht wegen der Sonderbeziehung vorgenommen wird. Dann kann 
sie den Tatbestand der "Wie-Beschäftigung" erfüllen. 

58 

Die rechtliche Qualifikation der Verrichtung des Beigeladenen als solche "wie ein Beschäf-
tigter" dürfte hier nicht allein daran scheitern, dass sie für Verwandte verrichtet wurde. Je-
denfalls schuldete der Beigeladene Verrichtungen in dem hier fraglichen Umfang weder 
als Beistand und Unterstützung nach § 1618a BGB (aktive Unterstützung zB im Alltag, bei 
Krankheit oder Not; vgl Schwer in jurisPK-BGB § 1618a RdNr 5) noch als Dienstleistung 
im Hauswesen der Eltern nach § 1619 BGB (räumlich abgrenzbarer Bereich, in dem das 
Familienleben stattfindet, insbesondere Haus und Garten; vgl Schwer aaO § 1619 RdNr 
11). Die hier zu beurteilende Verrichtung könnte auch über den Umfang dessen hinausge-
hen, was aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen üblicherweise erwartet und geleistet 
wird (vgl auch BSG vom 30.4.1991 - 2 RU 78/90; BSG vom 21.8.1991 - 2 RU 2/91). 

59 

c) Auch in diesem Zusammenhang wird zu beachten sein, dass die Beklagte (und das Ge-
richt ihr gegenüber) einen Versicherungsfall im Rahmen ihrer Zuständigkeit nur feststellen 
kann, wenn der Beigeladene wie ein Beschäftigter "in einem Haushalt" tätig war (§§ 129 
Abs 1 Nr 2, 133 Abs 1 SGB VII). Denn verbandszuständig für die Entschädigung von Un-
fällen nach § 2 Abs 2 Satz 1 SGB VII ist der Versicherungsträger, dessen Unternehmen 
die unfallbringende Tätigkeit gedient hat (§ 136 Abs 3 Nr 1 SGB VII). Wenn der Beigela-
dene den Unfall bei einer Tätigkeit wie ein im Haushalt Beschäftigter erlitten hätte, wäre 
die Beklagte zuständig. Wenn der Beigeladene wie ein Beschäftigter in der Land- oder 
Forstwirtschaft tätig geworden sein sollte, wäre die landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft der verbandszuständige Träger (s o). 

60 

Da die für eine abschließende Entscheidung dieser Fragen notwendigen Feststellungen 
fehlen, war das Urteil des LSG aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung dorthin zurückzuverweisen (§ 170 Abs 2 Satz 2 SGG). 
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61 

Das LSG hat mit der zu treffenden Entscheidung auch über die Kosten des Revisionsver-
fahrens zu entscheiden. 

 



UV-Recht-Aktuell 013/2012 - 851 - 

vom 25.07.2012  
- Rechtsprechung - DOK 

121.21:311.01:311.05:312:516.3:
519.1:754.15 

 

 

 




